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A. Z.
8001 Zürich

Annahme der Frauenstimmrechtsvorlage in Baselland

In der Volksabstimmung vom 13. März nahmen die Stimmberech-
tigten des Kantons Baselland die Verfassungsrevision für die s£m/c?jz-

jvefye -Em/wèrwtzg der politischen Rechte der Frauen auf dem Wege der

Gesetzgebung" mzf 6G27 /ß- gegen <5210 an. Die Annahme
erfolgte dank den bevölkerungsstarken Gemeinden des unteren Basel-
biets, die starke annehmende Mehrheiten lieferten, während die Vorlage
im oberen Baselbiet auf Ablehnung stiess.

Es ging bei dieser Abstimmung formell nur darum, abzuklären, ob
im Hinblick auf eine allfällige stufenweise Einführung des Frauenstimm-
rechts eine entsprechende Fer/ß-mmgirenmon vorgenommen werden sol-
le oder nicht. Durch die Annahme der Vorlage muss nun eine neue Norm
in die Verfassung aufgenommen werden, die voraussichtlich folgenden
Wortlaut hat: „Die politischen Rechte der Frau können auf dem Wege
der Gesetzgebung eingeführt werden." Ueber die materielle Revision der
Verfassung wird erst in einer späteren Abstimmung ein Entscheid zu
fällen sein. Mit der Ausarbeitung der entsprechenden Verfassungsvorläge
wurde der Verfassungsrat beauftragt.

Frauenstimmrecht^-Debatte im Basler Grossen Rat

An der Debatte über die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für
die Frauen im Kanton Basel-Stadt, die am 17. Februar 1966 im Gro.?.reM

Rßf stattfand, wurde mit juristischer Spitzfindigkeit am Vorschlag der

Regierung herumgeflickt. Dieser Vorschlag sieht eine Vereinfachung ge-
genüber der Initiative von 1957 vor. Und einmal mehr wurde besorgt-
gefragt, ob denn die Baslerinnen überhaupt die politische Gleichberech-
tigung wünschten. Dass sie 1954 mit überwältigendem Mehr (33 166 Ja

gegen 12 327 Nein) ihre Meinung abgegeben haben, wurde als ungültig
abgetan.

Mit 71 Ja gegen 27 Nein wurde der Vorschlag der Regierung auf
Aenderung der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 2. Dez. 1889

angenommen, wonach die im Kanton wohnenden Schweizerbürger und
Schweizerbürgerinnen VzOT7«èerecb£zgf sind. Wird das Referendum nicht
ergriffen, so kommt der Vorschlag der Regierung mit der
Initiative von 1957 zur Abstimmung, falls letztere nicht vorher zurück-
gezogen wird.
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